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BVerwG, Urteil vom 02.03.2017, Az. 2 C 51.16. Schlagworte: Beurteilung, Gesamturteil,
Ankreuzverfahren.

Leitsatz:

Eine im sog. Ankreuzverfahren erstellte dienstliche Beurteilung muss in der Regel eine Begründung des Gesamturteils
enthalten. Diese ist ein materieller Bestandteil der dienstlichen Beurteilung und kann nicht im gerichtlichen Verfahren
nachgeholt werden. 

Ergänzende Hinweise: 

RN10: „Der Dienstherr kann das Beurteilungssystem demnach grundsätzlich nach seinen Vorstellungen und den
Erfordernissen seines Geschäftsbereichs gestalten. Diese Befugnis umfasst auch die Aufstellung einer Notenskala und die
Festlegung, welcher Begriffsinhalt den einzelnen Notenbezeichnungen zukommt. Der Dienstherr hat damit auch die
Möglichkeit, die Gesamtnote einer dienstlichen Beurteilung durch eine Zahl auszudrücken (BVerwG, Beschluss vom
31. Januar 1994 - 2 B 5.94 - Buchholz 232.1 § 40 BLV Nr. 16).“ 

RN11: „Sieht das Beurteilungssystem - wie hier - ein Ankreuzverfahren für vorgegebene Einzelbewertungen vor, bedarf das
Gesamturteil der dienstlichen Beurteilung in der Regel einer Begründung (BVerwG, Urteil vom 17. September 2015 - 
2 C 27.14 - BVerwGE 153, 48 Rn. 30 ff.).“ 

RN12: „Gesamturteil und Einzelbewertungen einer dienstlichen Beurteilung müssen nach der ständigen Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts in dem Sinne miteinander übereinstimmen, dass sich das Gesamturteil nachvollziehbar und
plausibel aus den Einzelbewertungen herleiten lässt. Das abschließende Gesamturteil ist durch eine Würdigung, Gewichtung
und Abwägung der einzelnen bestenauswahlbezogenen Gesichtspunkte zu bilden. Diese Gewichtung bedarf schon deshalb
einer Begründung, weil nur so die Einhaltung gleicher Maßstäbe gewährleistet, das Gesamturteil nachvollzogen und einer
gerichtlichen Überprüfung zugeführt werden kann. Dies gilt insbesondere, wenn die in der dienstlichen Beurteilung
ausgewiesenen Einzelmerkmale im Ankreuzverfahren erstellt worden sind und die Bildung des Gesamturteils so einer
zusammenfassenden Wertung bedarf (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. September 2015 - 2 C 27.14 - BVerwGE 153, 48 Rn. 32 f.;
Beschluss vom 21. Dezember 2016 - 2 VR 1.16 - NVwZ 2017, 475 Rn. 39 f.). Erst durch die Ausführungen einer textlichen
Begründung wird erkennbar, wie das Gesamturteil aus den Einzelbewertungen hergeleitet und welches Gewicht den einzelnen
bestenauswahlbezogenen Gesichtspunkten gegeben worden ist.“ 

RN13, Auszug: „Die Anforderungen an die Begründung für das Gesamturteil sind dabei umso geringer, je einheitlicher das
Leistungsbild bei den Einzelbewertungen ist. Gänzlich entbehrlich ist eine Begründung für das Gesamturteil jedoch nur dann,
wenn im konkreten Fall eine andere Note nicht in Betracht kommt, weil sich die vergebene Note - vergleichbar einer
Ermessensreduzierung auf Null - geradezu aufdrängt (BVerwG, Urteil vom 17. September 2015 - 2 C 27.14 - BVerwGE 153,
48 Rn. 37).“ 

Externer Link:

Bundesverwaltungsgericht• 
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https://www.bverwg.de/%C2%A0%3csup%3e280602%3c/sup%3eB5B94.02.0
https://www.bverwg.de/%C2%A0%3csup%3e170915%3c/sup%3eU2C27.14.0
https://www.bverwg.de/%C2%A0%3csup%3e170915%3c/sup%3eU2C27.14.0
https://www.bverwg.de/%C2%A0%3csup%3e211216%3c/sup%3eB2VR1.16.0
https://www.bverwg.de/%C2%A0%3csup%3e170915%3c/sup%3eU2C27.14.0
https://www.bverwg.de/020317U2C51.16.0
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